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sucht darum, dass diese Hilfe fallweise und entsprechend 
dem Bedarf, der sich für die antragstellenden Länder im 
Hinblick auf den Aufbau, die Verbesserung und die Verfei-
nerung ihrer Wahleinrichtungen und -vorgänge jeweils er-
gibt, fortgesetzt wird, wobei anerkannt wird, dass die Haupt-
verantwortung für die Veranstaltung freier und fairer Wah-
len bei den Regierungen liegt; 

 3. ersucht die Abteilung Wahlhilfe der Sekretariats-
Hauptabteilung Politische Angelegenheiten, in ihrer Rolle 
als Koordinatorin der von den Vereinten Nationen gewähr-
ten Wahlhilfe die Mitgliedstaaten auch weiterhin regelmäßig 
über die eingegangenen Anträge und die Art der gewährten 
Hilfe zu unterrichten; 

 4. ersucht die Vereinten Nationen, auch weiterhin 
danach zu trachten, vor einer Zusage zur Gewährung von 
Wahlhilfe an einen antragstellenden Staat sicherzustellen, 
dass ausreichend Zeit für die Organisation und Durchfüh-
rung einer wirksamen Wahlhilfemission, einschließlich der 
Bereitstellung einer langfristigen technischen Zusammenar-
beit, zur Verfügung steht, dass die Bedingungen für freie 
und faire Wahlen gegeben sind und dass eine umfassende 
und einheitliche Berichterstattung über die Ergebnisse der 
Mission erfolgt; 

 5. empfiehlt, dass die Vereinten Nationen während 
der gesamten Zeitdauer des Wahlprozesses, so auch nach 
Bedarf vor und nach den Wahlen, auf Grund der Ergebnisse 
von Bedarfsermittlungsmissionen den darum ersuchenden 
Staaten und Wahleinrichtungen weiterhin technischen Rat 
und andere Hilfe gewähren, um zur Stärkung ihrer demokra-
tischen Prozesse beizutragen; 

 6. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der umfas-
senden Koordinierung zwischen der Abteilung Wahlhilfe 
und dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 
und befürwortet ein noch stärkeres Engagement des Amtes 
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte in dieser Hinsicht; 

 7. ersucht das Entwicklungsprogramm der Verein-
ten Nationen, seine Programme für Hilfe bei der Regierungs- 
und Verwaltungsführung in Zusammenarbeit mit anderen 
zuständigen Organisationen weiter durchzuführen, insbeson-
dere diejenigen, die die demokratischen Institutionen sowie 
die Verbindungen zwischen der Zivilgesellschaft und den 
Regierungen stärken; 

 8. erklärt erneut, wie wichtig es ist, dass die diesbe-
zügliche Koordinierung innerhalb und außerhalb des Sy-
stems der Vereinten Nationen verstärkt wird; 

 9. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den zusätz-
lichen Bemühungen, die derzeit unternommen werden, um 
die Zusammenarbeit mit anderen internationalen, staatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen zu verstärken, damit 
Wahlhilfeanträgen umfassender und in einer Weise entspro-
chen werden kann, die stärker auf die jeweiligen Bedürfnisse 
eingeht, und dankt denjenigen Mitgliedstaaten, Regionalor-
ganisationen und nichtstaatlichen Organisationen, die Beob-

achter oder technische Sachverständige zur Unterstützung 
der Tätigkeiten der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Wahlhilfe zur Verfügung gestellt haben; 

 10. erinnert daran, dass der Generalsekretär den 
Treuhandfonds der Vereinten Nationen für Wahlbeobach-
tung geschaffen hat, und fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Entrichtung von Beiträgen an den Fonds in Erwägung zu 
ziehen; 

 11. ermutigt den Generalsekretär, über die Abteilung 
Wahlhilfe auf die sich ändernde Art der Hilfeanträge und 
den zunehmenden Bedarf an bestimmten Formen der mittel-
fristigen sachverständigen Hilfe einzugehen, die darauf aus-
gerichtet ist, die vorhandene Kapazität der antragstellenden 
Regierung zu unterstützen und zu stärken, insbesondere 
durch die Steigerung der Kapazitäten der nationalen Wahl-
einrichtungen; 

 12. ersucht den Generalsekretär, die Abteilung Wahl-
hilfe personell und finanziell angemessen auszustatten, da-
mit sie ihren Auftrag erfüllen kann, und auch weiterhin dafür 
Sorge zu tragen, dass das Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte im Rahmen seines 
Auftrags und in enger Abstimmung mit der Abteilung den 
zahlreichen und zunehmend komplexen und umfassenden 
Anträgen von Mitgliedstaaten auf Beratende Dienste ent-
sprechen kann; 

 13. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene-
ralversammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung über 
die Durchführung dieser Resolution, insbesondere über den 
Stand der von den Mitgliedstaaten gestellten Anträge auf 
Wahlhilfe sowie über die Maßnahmen Bericht zu erstatten, 
die er ergriffen hat, um sicherzustellen, dass der Demokrati-
sierungsprozess in den Mitgliedstaaten von der Organisation 
stärker unterstützt wird. 

RESOLUTION 56/160 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, in einer auf-
gezeichneten Abstimmung mit 102 Stimmen ohne Gegenstimme bei 69 Ent-
haltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583, Add.2, Ziffer 109)362: 

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, 
Äquatorialguinea, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, 
Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei 
Darussalam, Burkina Faso, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische 
Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikani-
sche Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Gabun, Gambia, Georgien, 
Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indo-
nesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, 
Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, 
Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Libanon, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, 
Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Ne-

_____________ 
362 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Aserbai-
dschan, Costa Rica, Demokratische Republik Kongo, Ecuador, El Sal-
vador, Georgien, Guatemala, Indien, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, 
Kuba, Madagaskar, Malaysia, Mauretanien, Pakistan, Peru, Philip-
pinen, Russische Föderation, Sri Lanka, Sudan, Suriname und Türkei. 
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pal, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Russi-
sche Föderation, Saudi-Arabien, Senegal, Singapur, Sri Lanka, St. Kitts und 
Nevis, St. Lucia, Sudan, Suriname, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, 
Tschad, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Vereinigte Arabi-
sche Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam. 

Dagegen: Keine. 
Enthaltungen: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Australien, Bel-

gien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Chile, Dänemark, Deutschland, 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Fidschi, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jugoslawi-
en, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, 
Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Neusee-
land, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Palau, Pa-
pua-Neuguinea, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, 
Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Schweden, Sierra Leone, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Südafrika, Syrische Arabische Republik, Tonga, Tsche-
chische Republik, Tuvalu, Uganda, Ungarn, Vanuatu, Venezuela, Vereinigtes 
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, 
Zypern. 

56/160. Menschenrechte und Terrorismus 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte363, der Erklä-
rung über völkerrechtliche Grundsätze für freundschaftliche 
Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im 
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen364 und den 
Internationalen Menschenrechtspakten365, 

 unter Hinweis auf die Erklärung anlässlich des fünfzig-
sten Jahrestags der Vereinten Nationen366 sowie auf die Er-
klärung über Maßnahmen zur Beseitigung des internationa-
len Terrorismus367, 

 sowie unter Hinweis auf die Erklärung und das Ak-
tionsprogramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der 
Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wur-
den368 und in denen die Konferenz bekräftigte, dass die 
Handlungen, Methoden und Praktiken des Terrorismus in 
allen seinen Formen und Ausprägungen sowie seine in eini-
gen Ländern bestehenden Verbindungen zum Drogenhandel 
Tätigkeiten sind, die auf die Beseitigung der Menschen-
rechte, der Grundfreiheiten und der Demokratie gerichtet 
sind, die territoriale Unversehrtheit und die Sicherheit der 
Staaten bedrohen und rechtmäßig konstituierte Regierungen 
destabilisieren, und dass die internationale Gemeinschaft die 
notwendigen Schritte unternehmen soll, um die Zusammen-
arbeit bei der Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus 
zu verstärken, 

 ferner unter Hinweis auf die von der Generalversamm-
lung verabschiedete Millenniums-Erklärung der Vereinten 
Nationen369, 

_____________ 
363 Resolution 217 A (III). 
364 Resolution 2625 (XXV), Anlage. 
365 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
366 Siehe Resolution 50/6. 
367 Resolution 49/60, Anlage. 
368 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
369 Siehe Resolution 55/2. 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/122 vom 
20. Dezember 1993, 49/185 vom 23. Dezember 1994, 
50/186 vom 22. Dezember 1995, 52/133 vom 12. Dezember 
1997 und 54/164 vom 17. Dezember 1999, 

 insbesondere unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer 
Resolution 52/133 den Generalsekretär ersucht hat, die Auf-
fassungen der Mitgliedstaaten zu den Auswirkungen des 
Terrorismus in allen seinen Formen und Ausprägungen auf 
den vollen Genuss der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
einzuholen, 

 unter Hinweis auf die früheren Resolutionen der Men-
schenrechtskommission und insbesondere Kenntnis neh-
mend von der Kommissionsresolution 2001/37 vom  
23. April 2001370 sowie den einschlägigen Resolutionen der 
Unterkommission für die Förderung und den Schutz der 
Menschenrechte, insbesondere ihrer Resolution 2001/18, die 
am 16. August 2001 einstimmig verabschiedet wurde371, 

 eingedenk aller weiteren einschlägigen Resolutionen 
der Generalversammlung, 

 sowie eingedenk der einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats, 

 sich dessen bewusst, dass die Welt mit Anbruch des 
21. Jahrhunderts historische und weitreichende Umwälzun-
gen erlebt, in deren Verlauf Kräfte des aggressiven Nationa-
lismus und des religiösen und ethnischen Extremismus im-
mer wieder neue Herausforderungen schaffen,  

 höchst beunruhigt darüber, dass trotz der Maßnahmen, 
die auf nationaler und internationaler Ebene ergriffen wer-
den, nach wie vor terroristische Handlungen jeder Form und 
Ausprägung vorkommen, deren Ziel darin besteht, die Men-
schenrechte zunichte zu machen, 

 eingedenk dessen, dass das Recht auf Leben das grund-
legende Menschenrecht ist, ohne das kein Mensch ein ande-
res Recht ausüben kann,  

 sowie eingedenk dessen, dass Terrorismus ein Umfeld 
schafft, das das Recht der Menschen auf ein Leben frei von 
Furcht zunichte macht, 

 erneut erklärend, dass alle Staaten verpflichtet sind, al-
le Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen, und dass jeder Einzelne bestrebt sein soll, ihre 
universelle und effektive Anerkennung und Einhaltung zu 
sichern, 

 ernsthaft besorgt über die flagranten Verletzungen der 
Menschenrechte, die von terroristischen Gruppen begangen 
werden, 

 zutiefst beklagend, dass mehr und mehr unschuldige 
Menschen, darunter auch Frauen, Kinder und ältere Men-
schen, von Terroristen im Zuge wahlloser und willkürlicher 

_____________ 
370 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A. 
371 Siehe E/CN.4/2002/2-E/CN.4/Sub.2/2001/40, Kap. II, Abschnitt A. 
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Gewalt- und Terrorhandlungen, die unter keinerlei Umstän-
den gerechtfertigt werden können, getötet, massakriert und 
verstümmelt werden, 

 allen Opfern des Terrorismus und ihren Angehörigen 
ihre tiefempfundene Anteilnahme und ihr Beileid bekundend, 

 mit großer Besorgnis über die immer enger werdenden 
Verbindungen zwischen terroristischen Gruppen und ande-
ren kriminellen Organisationen, die auf nationaler und inter-
nationaler Ebene illegalen Waffen- und Drogenhandel be-
treiben, sowie über die sich daraus ergebende Begehung von 
schweren Verbrechen wie Mord, Erpressung, Entführung, 
Körperverletzung, Geiselnahme und Raub, 

 insbesondere zutiefst beunruhigt über die Möglichkeit, 
dass terroristische Gruppen neue Technologien zur Erleich-
terung terroristischer Handlungen nutzen können, die massi-
ve Schäden einschließlich hoher Verluste an Menschenleben 
verursachen können, 

 hervorhebend, dass es geboten ist, den Kampf gegen 
den Terrorismus auf einzelstaatlicher Ebene zu verstärken, 
die wirksame internationale Zusammenarbeit bei der Be-
kämpfung des Terrorismus im Einklang mit dem Völker-
recht auszuweiten und die diesbezügliche Rolle der Verein-
ten Nationen zu stärken,  

 außerdem betonend, wie wichtig es ist, dass die Mit-
gliedstaaten geeignete Maßnahmen ergreifen, um denjeni-
gen, die terroristische Handlungen planen, finanzieren oder 
begehen, sichere Zufluchtsorte zu verwehren, indem sie si-
cherstellen, dass diese Personen ergriffen und strafrechtlich 
verfolgt oder ausgeliefert werden, 

 erneut erklärend, dass alle Maßnahmen zur Bekämp-
fung des Terrorismus unter strikter Einhaltung der einschlä-
gigen Bestimmungen des Völkerrechts einschließlich der in-
ternationalen Menschenrechtsnormen erfolgen müssen, 

 eingedenk der Notwendigkeit, die Menschenrechte, ins-
besondere das Recht auf Leben, sowie die Garantien zu 
schützen, die die einschlägigen Grundsätze und Überein-
künfte auf dem Gebiet der Menschenrechte dem Einzelnen 
geben, 

 angesichts des wachsenden Bewusstseins innerhalb der 
internationalen Gemeinschaft für die schädlichen Auswir-
kungen des Terrorismus in allen seinen Formen und Ausprä-
gungen auf die volle Ausübung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten und auf die Einführung der in der Charta der 
Vereinten Nationen und in den Internationalen Menschen-
rechtspakten verankerten Rechtsstaatlichkeit und demokrati-
schen Freiheiten, 

 1. bekundet ihre Solidarität mit den Opfern des Ter-
rorismus; 

 2. verurteilt nachdrücklich die Verletzungen des 
Rechts auf ein Leben frei von Furcht sowie des Rechts auf 
Leben, Freiheit und Sicherheit; 

 3. verurteilt erneut unmissverständlich alle Hand-
lungen, Methoden und Praktiken des Terrorismus in allen 
seinen Formen und Ausprägungen als Aktivitäten, die darauf 
gerichtet sind, die Menschenrechte, die Grundfreiheiten und 
die Demokratie zu beseitigen, wobei sie die territoriale Un-
versehrtheit und Sicherheit der Staaten bedrohen, rechtmäßig 
konstituierte Regierungen destabilisieren, die pluralistische 
Bürgergesellschaft untergraben und schädliche Folgen für 
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Staaten nach 
sich ziehen; 

 4. bekräftigt den in der Millenniums-Erklärung der 
Vereinten Nationen369 enthaltenen Beschluss der Staats- und 
Regierungschefs, konzertierte Maßnahmen gegen den inter-
nationalen Terrorismus zu ergreifen und so bald wie möglich 
allen diesbezüglichen regionalen und internationalen Über-
einkünften beizutreten;  

 5. fordert die internationale Gemeinschaft nach-
drücklich auf, ihre Zusammenarbeit auf regionaler und inter-
nationaler Ebene beim Kampf gegen den Terrorismus im 
Einklang mit den einschlägigen internationalen Rechtsakten, 
namentlich auf dem Gebiet der Menschenrechte, zu verstär-
ken, mit dem Ziel, den Terrorismus letztendlich zu beseiti-
gen; 

 6. fordert die Staaten auf, alle notwendigen und 
wirksamen Maßnahmen im Einklang mit den einschlägigen 
Bestimmungen des Völkerrechts einschließlich der interna-
tionalen Menschenrechtsnormen zu ergreifen, um den Terro-
rismus in allen seinen Formen und Ausprägungen, gleich-
viel, wo und von wem er begangen wird, zu verhindern, zu 
bekämpfen und zu beseitigen, und fordert die Staaten außer-
dem auf, gegebenenfalls ihre auf die Bekämpfung des Terro-
rismus in allen seinen Formen und Ausprägungen gerichte-
ten Rechtsvorschriften zu verstärken; 

 7. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, Terroristen 
sichere Zufluchtsorte zu verwehren;  

 8. fordert die Staaten auf, im Einklang mit den ein-
schlägigen Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts und 
des Völkerrechts einschließlich der internationalen Men-
schenrechtsnormen geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 
vor einer Zuerkennung des Flüchtlingsstatus sicherzustellen, 
dass ein Asylsuchender terroristische Handlungen, ein-
schließlich Mordanschlägen, weder geplant, erleichtert noch 
an ihrer Begehung mitgewirkt hat, und fordert in diesem Zu-
sammenhang diejenigen Staaten, die Personen den Flücht-
lingsstatus zuerkannt oder Asyl gewährt haben, die an terro-
ristischen Handlungen beteiligt waren oder behaupten, sie 
begangen zu haben, nachdrücklich auf, diese Situationen zu 
überprüfen;  

 9. verurteilt die Aufstachelung zu ethnisch motivier-
tem Hass, Gewalttätigkeit und Terrorismus; 

 10. lobt diejenigen Regierungen, die in Beantwortung 
der Verbalnoten des Generalsekretärs vom 16. August 1999 
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und vom 4. September 2000 ihre Auffassungen zu den Aus-
wirkungen des Terrorismus mitgeteilt haben; 

 11. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs372 und 
ersucht ihn, auch weiterhin die Auffassungen der Mitglied-
staaten zu den Auswirkungen des Terrorismus in allen sei-
nen Formen und Ausprägungen auf den vollen Genuss aller 
Menschenrechte und Grundfreiheiten und zu der möglichen 
Einrichtung eines freiwilligen Fonds für die Opfer des Ter-
rorismus sowie zu Mitteln und Wegen zur Rehabilitation 
von Opfern des Terrorismus und zu ihrer Wiedereingliede-
rung in die Gesellschaft einzuholen, mit dem Ziel, seine Er-
kenntnisse in seinen Bericht an die Generalversammlung 
aufzunehmen; 

 12. beschließt, diese Frage auf ihrer achtundfünfzig-
sten Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu 
behandeln. 

RESOLUTION 56/161 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.2, Ziffer 109)373. 

56/161. Menschenrechte in der Rechtspflege 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk der in den Artikeln 3, 5, 8, 9 und 10 der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte374 verankerten 
Grundsätze sowie der einschlägigen Bestimmungen des In-
ternationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte 
und der dazugehörigen Fakultativprotokolle375, insbesondere 
des Artikels 6 des Paktes, in dem es unter anderem heißt, 
dass niemand willkürlich seines Lebens beraubt werden darf 
und dass wegen strafbarer Handlungen, die von Jugendli-
chen unter 18 Jahren begangen worden sind, nicht die To-
desstrafe verhängt werden darf, sowie des Artikels 10, der 
vorsieht, dass jeder, dem seine Freiheit entzogen ist, 
menschlich und mit Achtung vor der dem Menschen inne-
wohnenden Würde behandelt werden muss, 

 sowie eingedenk der einschlägigen Bestimmungen des 
Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, un-
_____________ 
372 A/56/190. 
373 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Andorra, Angola, Argentinien, 
Armenien, Äthiopien, Australien, Belarus, Belgien, Benin, Bosnien und 
Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, 
Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemali-
ge jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Finnland, 
Frankreich, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Honduras, Ir-
land, Island, Italien, Japan, Jugoslawien, Kamerun, Kanada, Kap Verde, 
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, 
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, 
Panama, Paraguay, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Re-
publik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schwe-
den, Senegal, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Suriname, 
Thailand, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland und Zypern. 
374 Resolution 217 A (III). 
375 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage, und Resolution 44/128, 
Anlage. 

menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe376, 
des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierung377, insbesondere des 
Rechts auf Gleichbehandlung vor den Gerichten und allen 
anderen Einrichtungen der Justiz, des Übereinkommens über 
die Rechte des Kindes378, insbesondere des Artikels 37, wo-
nach jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, unter Be-
rücksichtigung der Bedürfnisse von Personen seines Alters 
behandelt wird, sowie des Übereinkommens über die Besei-
tigung jeder Form von Diskriminierung der Frau379, insbe-
sondere der Verpflichtung, Männer und Frauen in allen Pha-
sen von Gerichts- und Strafverfahren gleich zu behandeln, 

 unter Hinweis auf die zahlreichen internationalen 
Normen im Bereich der Rechtspflege, 

 betonend, dass das in den anwendbaren internationalen 
Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte verankerte 
Recht auf Zugang zur Justiz eine wichtige Grundlage für die 
Stärkung der Rechtsstaatlichkeit durch die Rechtspflege bil-
det, 

 eingedenk dessen, dass es wichtig ist, als einen ent-
scheidenden Beitrag zur Schaffung von Frieden und Gerech-
tigkeit und zur Beendigung der Straflosigkeit die Achtung 
der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte in der 
Rechtspflege zu gewährleisten, insbesondere in Postkon-
fliktsituationen, 

 unter Hinweis auf die Aktionsleitlinien betreffend Kin-
der im Strafjustizsystem380 und die Einsetzung der Gruppe 
für die Koordinierung der technischen Beratung und Hilfe in 
der Jugendrechtspflege und die von ihr abgehaltenen Tagun-
gen, 

 sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmun-
gen der Wiener Erklärung über Verbrechen und Gerechtig-
keit: Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhun-
derts381 und die Aktionspläne für ihre Verwirklichung und 
Weiterverfolgung382, 

 ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 54/163 vom 
17. Dezember 1999 sowie auf die Resolution 2000/39 der 
Menschenrechtskommission vom 20. April 2000383 und die 
Resolution 1999/28 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 
28. Juli 1999, 

 1. erklärt erneut, wie wichtig es ist, dass alle die 
Menschenrechte in der Rechtspflege betreffenden Normen 
der Vereinten Nationen voll und wirksam angewandt wer-
den; 
_____________ 
376 Resolution 39/46, Anlage. 
377 Resolution 2106 A (XX), Anlage. 
378 Resolution 44/25, Anlage. 
379 Resolution 34/180, Anlage. 
380 Resolution 1997/30 des Wirtschafts- und Sozialrats, Anlage. 
381 Resolution 55/59, Anlage. 
382 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 10 (E/2001/30/Rev.1), zweiter Teil, Kap. I. 
383 Ebd., 2000, Supplement No. 3 und Korrigendum (E/2000/23 und 
Corr.1), Kap. II, Abschnitt A. 
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